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Spitex Verband Kanton Ziirich, Zypressenstrasse 76, 8004 Zirich,
Telefon 044 291 54 50, Telefax 044 291 54 59, E-Mail info@spitexzh.ch, www.spitexzh.ch

Anderung des Gesundheitsgesetzes: Mitwirkung
des Spitex Verbandes und der Gemeinden ist wichtig

Im August hat der Kanton
Zirich im Hinblick auf den
NFA unter anderem die
Anderung des Gesund-
heitsgesetzes in die Ver-
nehmlassung geschickt.
Auch der Spitex Verband
Kanton Zirrich war auf-
gefordert, zur Gesetzes-
dnderung Stellung zu

nehmen.

(SC) Im Rahmen der Einfiihrung
des NFA per 1. 1. 2008 werden die
Bundesbeitrige an die Spitex-Or-
ganisationen wegfallen, weshalb
die kantonalen Gesetzgebungen
entsprechend angepasst werden
miissen. Eine Ubergangsbestim-
mung zu Art. 112c der Bundes-
verfassung (BV) schreibt vor,
dass die bisherigen Leistungen
gemiss Art. 101 des AHV-Ge-
setzes durch die Kantone weiter
ausgerichtet werden miissen, bis
eine kantonale Finanzierungs-
regelung fiir die Hilfe und Pflege
zu Hause in Kraft tritt. Vor diesem
Hintergrund ist nun auch im Kan-
ton Zirich die Verantwortung fiir
die Spitex-Versorgung der Wohn-
bevolkerung und fiir die Kom-
pensation bzw. die Aufteilung
der wegfallenden Bundesbei-
trige neu zu bestimmen. Zudem
ist eine neue Finanzierungsrege-
lung fiir die Hilfe und Pflege zu
Hause (Spitex, Tagesheime, Mahl-
zeitendienst) zu treffen.

Mit der vorgeschlagenen Ande-
rung des Gesundheitsgesetzes
bleiben die Gemeinden weiter-
hin zustindig fiir die Sicherstel-
lung der Spitex. Die Gesund-
heitsdirektion wird ermichtigt,
das Leistungsspektrum der Spi-
tex-Institutionen festzulegen,
wobei das Leistungsangebot ne-
ben den Krankenpflege-Pflicht-
leistungen (KLV) auch die
hauswirtschaftlichen und sozial-
betreuerischen Leistungen zu
umfassen hat. Fir den Kanton

stehen mit der Gesetzesrevision
die pflegerischen Spitex-Leistun-
gen im Vordergrund, im Gegen-
satz zu den hauswirtschaftlichen
Leistungen. Der Kanton entrich-
tet deshalb ausschliesslich leis-
tungsorientierte Beitrige an die
ungedeckten Kosten der KLV-
Pflichtleistungen, abgestuft nach
dem Finanzkraftindex der Wohn-
gemeinden der Patienten. Die
Wohngemeinden haben die ver-
bleibenden ungedeckten Kosten
der KLV-Leistungen zu bezahlen.
Die Finanzierung der hauswirt-
schaftlichen Leistungen ist von
den Gemeinden und Leistungs-
beziigerlnnen zu Ubernehmen.
Im Interesse der Gleichbehand-
lung wird die Gesundheitsdirek-
tion erméchtigt, einen Rahmenta-
rif festzulegen, der nach den wirt-
schaftlichen Verhiltnissen der
Leistungsbeziigerlnnen abzustu-
fen ist.

Neu ist auch die Einfithrung einer
Bewilligungspflicht fiir Spitex-
Organisationen. welche unter der
gesundheitspolizeilichen Aufsicht
der Gesundheitsdirektion stehen
werden. Es wird zudem die
Rechtsgrundlage fiir die Erhe-
bung von Daten und die Einsicht
in Unterlagen geschaffen. Der
bisher vom Bund subventionierte
Mahlzeitendienst wird nicht vom
Kanton ubernommen. Auf eine
direkte Subventionierung des
Spitex Verbandes wird verzichtet.

Riickzug des Kantons

In seiner Vernehmlassung halt
der Spitex Verband Kanton Zu-
rich fest, dass sich die Trennung
von KLV-Pflichtleistungen und
hauswirtschaftlichen / sozialbe-
treuerischen Leistungen nicht
eignen wiirde, die Kantonsfinan-
zen von Gesundheitskosten zu
entlasten. Mittelfristig wiirden
dadurch im stationdren Bereich
hohere Kosten anfallen. Spitex-
Leistungen sind als Einheit und
damit gleichwertig zu betrachten.
Der Spitex Verband Kanton Zu-
rich fordert deshalb in seiner Stel-
lungnahme, dass sich der Kanton
nicht nur an den ungedeckten

Kosten der KLV-Pflichtleistungen
beteiligen darf, sondern auch die
hauswirtschaftlichen und sozial-
betreuerischen Leistungen der
Spitex angemessen mitfinanzie-
ren muss. Zudem soll der Rah-
mentarif fur die hauswirtschaft-
lichen und sozialbetreuerischen
Leistungen nicht auf die wirt-
schaftlichen  Verhiltnisse  der
Leistungsbeziigerlnnen  abge-
stiitzt werden. Im Ubrigen soll
auch der Mahlzeitendienst wei-
terhin finanziell unterstiitzt wer-
den. Es wirkt aus Sicht des Spitex
Verbandes nicht sehr verantwor-
tungsvoll, wenn der Kanton
einerseits die Regelungsdichte
erhoht, sich aber andererseits aus
der Finanzierung zurtickzieht.

Einbezug des Verbandes

Die Vorgaben im Rahmen der
vorgeschlagenen Gesetzesidnde-
rung dirfen nicht einseitig durch
die Gesundheitsdirektion festge-
legt werden, sondern sollen ge-
meinsam mit dem Spitex Verband
und den Gemeinden des Kantons
Zurich (tber den GPV) sowie
einer Vertretung der Leistungser-
bringer erarbeitet werden. Der
Spitex Verband ist bei der Durch-
fihrung des Gesetzes (z.B. Be-
willigungspflicht, Leistungsspek-
trum, Spitex-Statistik etc.) mit
einem Leistungsauftrag entspre-
chend miteinzubeziehen. Zudem
ist er fur seine weiteren kantona-
len Aufgaben angemessen zu fi-
nanzieren.

Fazit

Aufgrund der offensichtlichen
Unklarheiten und Mingel lehnt
der Spitex Verband Kanton
Zurich die vom Regierungsrat
vorgelegte  Gesetzesinderung
ab. Sie muss neu unter Mit-
wirkung der erwihnten Expo-
nenten erarbeitet werden.

Die gesamte Vernehmlassung
kann auf der Homepage des
Spitex Verbandes Kanton Zirich
unter  www.spitexzh.ch/aktuell
heruntergeladen werden. a
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Kurz nachgefragt:

Psychiatrische Notfille

Die Weiterbildung
«Psychiatrische Notfdlle in
der Spitex» war in allen
funf Psychiatrieregionen ein
grosser Erfolg.

Die Teilnehmenden waren
von der Kursleiterin

Dr. Jacqueline Minder,
leitende Arztin
Gerontopsychiatrie, Inte-
grierte Psychiatrie
Winterthur IPW, begeistert.
Daniela Maag, Spitex-
Vertreterin der Psychiatrie-
region Unterland, hat
Jacqueline Minder nach der
finften Veranstaltung kurz

befragt.

Haben Sie Unterschiede
zwischen den einzelnen
Veranstaltungen festgestellt?

Aufgefallen sind mir die unter-
schiedlichen Fallbeispiele in den
einzelnen Regionen. In den Stid-
ten Zirich und Winterthur wurden
vor allem personlich erlebte, akute
psychiatrische Notfille in der
Spitex beschrieben, in den lind-
licheren Regionen ging es bei
den geschilderten Fillen eher
um «schleichende» langjidhrige Pro-
zesse.

Betriebsferien bis
5. Januar 2007

Die Geschiiftsstelle des Spitex Ver-
bandes Kanton Zirich bleibt ab
Montag, 25. Dezember 2006 bis
und mit Freitag, 5. Januar 2007
geschlossen. Ab Montag, 8. Januar
2007 sind wir wieder zu den ge-
wohnten Biurozeiten fur Sie er-
reichbar. a



n der Spitex

Wie beurteilen Sie das
Verhalten der Spitex-Mitar-
beitenden in der Praxis?

Im grossen Ganzen haben alle
intuitiv immer richtig gehandelt.
Meiner Meinung nach wire es
aber wichtig, dass bei sogenannt
«schwierigen» Fillen eine Super-
vision angefordert werden konn-
te. Und verbesserungsfihig ist
nach wie vor der Informations-
austausch zwischen allen Betei-
ligten  (psychiatrische  Klinik,
nachbehandelnder Arzt, Angeho-
rige, Spitex). Dann mochte ich
auch allen Beteiligten Mut ma-
chen, allfillige Angste in jedem
Fall offen darzulegen.

Zum Schluss die Frage: Wiren
Sie bereit, Ihr Engagement im
nichsten Jahr fortzusetzen?

Fir eine Weiterbildung im 2007
bin ich grundsitzlich nicht abge-
neigt und nehme allfillige Anfra-
gen gerne zur Abklirung entge-
gen. Mogliche Themen wiren
zum Beispiel <Einfiihrung in
psychiatrische Krankheitsbilder
oder «Umgang mit schleichenden
Notfillen». Bei diesem Thema
geht es um Fragen wie: Wie halt
man solche Notfille aus? Wann
muss man handeln?» Q

Weitere
Informationen

Bitte beachten Sie zu diesem
Thema auch Schauplatz Nr. 2
und 4 (Seite 34). Sobald gekldirt
ist, ob die Veranstaltungsreihe
ndchstes Jabr fortgesetzt wird,
werden die entsprechenden
Daten fiir die einzelnen
Psychiatrieregionen bekannt
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Neue Leistungsvereinbarung unter Dach und Fach

Am 31. Dezember 2006
endet die dreijdhrige Ver-
tragsperiode der Leistungs-
vereinbarung zwischen
dem Gesundheits- und
Umweltdepartement der
Stadt Zirich und den
Spitex-Organisationen in
der Stadt Zirich. Anfang
Jahr nahm eine paritd-
tische Arbeitsgruppe die
Arbeiten fir eine neue
Leistungsvereinbarung auf,
die kirzlich von den Ver-
tragspartnern unterschrie-

ben werden konnte.

(CB) Aufgrund der durchwegs
positiven Erfahrungen mit der
bestehenden Leistungsvereinba-
rung waren keine grundlegenden
Anderungen notwendig. Die Ge-
wichtung der verschiedenen Ele-
mente der Leistungsziele wurde
angepasst und die Grenzen der
Leistungspflicht wurden teilweise
neu definiert. Nach wie vor ist es
allen Vertragspartnern ein grosses
Anliegen, die Qualitit der Dienst-
leistungen weiter zu entwickeln
und zu messen. Eine Arbeitsgrup-
pe wird dazu die notwendigen
Konzepte erarbeiten.

Produktivitit gesteigert

Aufgrund der in den vergangenen
Jahren erzielten Produktivitits-
steigerungen bei der Spitex konn-
ten die durch die Stadt Zirich
garantierten Kostensitze je Stun-

de fir KLV-Leistungen deutlich
gesenkt werden. Bei den haus-
wirtschaftlichen Leistungen blei-
ben sie konstant. Die neue Leis-
tungsvereinbarung wurde erneut
fir drei Jahre abgeschlossen.

Erginzende Leistungen

Die bestehenden Vertrige fur die
erginzenden Spitex-Dienstleistun-
gen wie Mahlzeitendienst, Reini-
gungsdienst, Kinder-Spitex und
Onko-Spitex werden im Jahr 2007
mit wenigen Anderungen eben-
falls weitergefiihrt. Vertragspart-
ner des Gesundheits- und Um-
weltdepartementes der Stadt Zi-
rich sind die Pro Senectute Kan-
ton Zurich (fir den Mahlzeiten-
und Reinigungsdienst), der Ver-
ein Kispex Kinderspitex Kanton
Zurich und die Stiftung Onko-
Spitex Kanton Zurich. Q

Aktualisiertes Anstellungsreglement der Stadt Ziirich

Seit Januar 2001 gibt es
fir die Spitex-Organisatio-
nen der Stadt Zirich ein
gemeinsames Anstellungs-
reglement, das mit den
drei Arbeitnehmerorga-
nisationen Vpod, SBK und
Vivica ausgehandelt wur-
de. Nach bald sechs Jahren
war es Zeit, dieses zu Gber-
prifen und den Aktualitd-
ten anzupassen. Elena
Owassapian, Geschafts-
leiterin von Spitex Zirich-

belreg
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Im Laufe dieses Jahres wurde das
Anstellungsreglement von einer
Verhandlungsdelegation, zusam-
mengesetzt aus Arbeitgeber- und
Arbeitnehmer-Vertretungen,
uberarbeitet.  Unnotige Artikel
wurden gestrichen, einige Artikel
wurden prizisiert.

Konstruktive Sitzungen

Besonderen Wert wurde auf die
Alltagstauglichkeit gelegt. Erfreu-
licherweise ist es den Beteiligten
gelungen, in sehr konstruktiven
Sitzungen auf den 1. Januar 2007
ein aktualisiertes Anstellungsre-
glement in Kraft zu setzen. So-
wohl die Trigerschaften der Spi-
tex-Organisationen als auch die
Mitarbeitenden, die im August zu
einer Versammlung eingeladen
wurden, haben den Anderungs-
vorschligen zugestimmt.

Im Zuge dieser Verhandlungen
wurde auch das Lohnreglement,
das seit Mitte 2003 in Kraft ist,
Uberarbeitet. Erstmals schlossen
im Sommer Hauspflegerinnen
und Hauspfleger auf dem 1.
Bildungsweg und Fachangestellte
Gesundheit ihre Ausbildungen

ab. Dieser Umstand erforderte
eine Anpassung im Lohnregle-
ment. Im Weiteren berticksichti-
gen wir — auch lohnmissig — die
erhohte Verantwortung, welche
die Berufsbildnerinnen der FaGe-
Lehrlinge tragen.

Gemeinsames Reglement

Sehr erfreulich finden wir es, dass
sich die beiden Spitex-Organisati-
onen Altstadt und Wipkingen-In-
dustrie per 1.1.2007 diesem Lohn-
reglement anschliessen werden,
so dass nun alle neun Spitex-
Trigerschaften der Stadt Zirich
ein gemeinsames Anstellungsre-
glement inkl. Lohnreglement ha-
ben.

Grosser Dank gebiihrt der Ver-
handlungsdelegation, die sich
wie folgt zusammensetzte: Karin
Ottiger, Vpod Zurich; Kathrin
Haldemann, Vivica Zirich; Esther
Stideli, SBK ZH/GL/SH; Peter
Schwarz, Vorstand Spitex Zurich-
Mitte/West; Marie-Rose  Stehle,
Spitex Wipkingen-Industrie; Ele-
na Owassapian, Spitex Zurich-
Mitte/West. a



	Zürich

